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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Förderung der Kindertagesbetreuung  

-Flexibilisierung der Betreuungszeiten 

 

Begründung: 

 

Im Rahmen der Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) wurde mit der Einführung des § 48 Abs. 

1 KiBiz die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen der Jugendhilfeplanung finanzielle Anreize zur Flexibi-

lisierung der Kinderbetreuung zu setzen. Z. B. können in den Kitas bedarfsgerechte Öffnungszeiten, 

soweit sie über 47 Std. in der Woche hinausgehen, finanziell gefördert werden. Dazu gewährt das 

Land dem Jugendamt einen pauschalierten Zuschuss zur finanziellen Förderung der erweiterten 

Angebote. Der Zuschuss des Landes errechnet sich laut Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, 

Flüchtlinge und Integration aus der Anzahl der für Gladbeck beantragten Kindpauschalen im Ver-

hältnis zu den landesweit beantragten Kindpauschalen und macht für das Kindergartenjahr 

2021/22 für Gladbeck laut Bewilligung vom 11.06.21 eine Summe von 226.800 € aus.   

Voraussetzung für den Landeszuschuss ist allerdings, dass dieser vom jeweiligen Jugendamt um 25 

% aufgestockt wird und die Mittel an Träger von Kindertageseinrichtungen und gegebenenfalls 

Kindertagespflegepersonen weitergeleitet werden (§ 45 Abs. 3). Damit ist eine Beteiligung der Stadt 

Gladbeck mit 56.700 € vonnöten und erhöht die Fördersumme auf insgesamt 283.500 €.  

 

Die Verwaltung schlägt vor, für das Kindergartenjahr 2021/22 den Betrag anhand erweiterter Öff-

nungszeiten an die Träger weiterzuleiten. Insgesamt bieten 18 Einrichtungen eine über 47 Std. pro 

Woche hinausgehende Öffnungszeit an. Unter Berücksichtigung der Gesamtzahl der über die Öff-

nungszeit hinausgehenden Stundenzahl von 44,25 Stunden ergibt sich eine Fördersumme von 

6.406,78 € pro Std. und Kita-Jahr. Die sich daraus voraussichtlich ergebende Verteilung auf die Trä-

ger anhand der erweiterten Öffnungszeiten kann der weiter unten angefügten Übersicht entnom-

men werden. Bereits eingerechnet ist auch die Finanzierung der neuen Kita an der Heringstraße, die 

für 15 Kinder eine besondere Möglichkeit der Betreuung früh morgens ab 06:00 Uhr und spät 

abends bis 22:00 Uhr anbietet.  
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Soweit neue Einrichtungen erst im Laufe des Kita-Jahres in Betrieb gehen, erfolgt noch eine anteili-

ge Reduzierung der Förderung für diese Einrichtungen.  

 

Eine Förderung im Rahmen der Kindertagespflege im Rahmen des § 48 Abs. 1 Nr. 6 KiBiz ist in Gla-

dbeck zur Zeit nicht möglich, da bisher keine ergänzende Kindertagespflege in diesem Bereich der 

Kinderbetreuung im Sinne des § 23 Abs. 1 KiBiz benötigt wird.   

 

Dieser Verteilungsvorschlag wurde mit den Trägern in der AG Tagesbetreuung für Kinder nach § 78 

SGB VIII in der Sitzung am 06.09.2021 einvernehmlich abgestimmt.   
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Einrichtung INT FamZ

ÖZ durchgehend 

von

ÖZ durchgehend 

bis wö >47

AWO-Kita Brahmsstraße, Gladbeck X 07:30 16:00 42,5 \

AWO-Kita Enfieldstraße, Gladbeck X X 06:45 16:15 47,5 0,5

AWO-Kita Marienstraße, Gladbeck X X 07:00 16:30 47,5 0,5

Ev. Familienzentrum Lukas X X 07:00 17:00 50 3

Ev. Familienzentrum Noah - Kindertageseinrichtung Kleine-Welt X X 07:00 17:00 50 3

Ev. Familienzentrum Petrus - Kindertageseinrichtung Löwenzahn X X 07:00 17:00 50 3

Ev. Kindertageseinrichtung Dietriech-Bonhoeffer 07:00 17:00 50 3

Ev. Kindertagesstätte Albert Schweitzer 07:00 16:30 47,5 0,5

Ev. Kindertageseinrichtung Eden X 07:00 17:00 50 3

Ev. Kindertageseinrichtung Martin-Luther 07:00 16:00 45 \

Ev. Kindertageseinrichtung Paulus X 07:00 17:00 50 3

Ev. Kindertageseinrichtung St. Stephani 07:00 16:00 45 \

Falkennest Gladbeck 07:00 16:00 45 \

Kath. Kindertageseinrichtung  Christus König X 07:30 16:30 45 \

Kath. Kindertageseinrichtung  Heilig Kreuz 07:30 16:30 45 \

Kath. Kindertageseinrichtung  Herz-Jesu 07:30 16:30 45 \

Kath. Kindertageseinrichtung  St. Martin X 07:00 16:30 47,5 0,5

Kath. Kindertageseinrichtung  St. Michael X X 07:00 16:30 47,5 0,5

Kath. Kindertageseinrichtung St. Johannes 07:00 16:30 47,5 0,5

Kath. Kindertageseinrichtung und Familienzentrum St. Josef X 07:00 16:00 45 \

Kath. Kindertageseinrichtung und Familienzentrum St. Marien X X 07:30 16:30 45 \

SkF Familienzentrum Kindertagesstätte Oase X X 07:15 16:30 46,25 \

SkF Kindertagesstätte Arche X 07:30 16:30 45 \

SkF Schülerhort Terebinthe 09:00 17:00 40 \

Städt. Kindergarten August-Brust-Straße X 07:30 16:30 45 \

Städt. Kindergarten Berliner Straße X 07:00 17:00 50 3

Städt. Kindergarten Bottroper Straße 07:00 17:00 50 3

Städt. Kindergarten Breuker Straße X 07:30 16:30 45 \

Städt. Kindergarten Frochtwinkel I X X 07:00 16:00 45 \

Städt. Kindergarten Frochtwinkel II X 07:00 16:00 45 \

Städt. Kindergarten Hermannstraße X X 07:00 17:00 50 3

Städt. Kindergarten Holthauser Straße \

Städt. Kindergarten Krusenkamp X 07:30 16:00 42,5 \

Städt. Kindergarten Maria-Theresien-Straße X X 07:00 17:00 50 3

Städt. Kindergarten Ringeldorfer Straße X 07:00 16:00 45 \

Städt. Kindergarten Vehrenbergstraße X X 07:00 17:00 50 3

Städt. Kindergarten Voßstrasse X X 07:30 16:30 45 \

Städt. Kindergarten Waldenburger Straße X 07:30 16:30 45 \

Städt. Kindergarten Wiesenstraße X X 07:30 16:30 45 \

Waldorfkindergarten Gladbeck e.V. X 07:00 14:00 35 \

36

Ev. Kindertagesstätte Heringstraße 52.855,94 06:00 22:00 80 33 8,25 1Gruppe

44,25 6406,78

Std. €

AWO 1 6.406,78

Ev 26,75 171.381,36

Kath 1,5 9.610,17

SkF 0 0,00

Stadt 15 96.101,69

Waldorf 0 0,00

44,25 283.500,00

INT:  Integrative Betreuung

FamZ:  Familienzentrum  
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig 226.800   einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 187.398 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: X  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Vorschlag der Verwaltung zur 

Verwendung des pauschalierten Zuschusses gem. § 48 KiBiz zur Flexi-

bilisierung von Betreuungszeiten für das Kindergartenjahr 2021/22 zu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 
 

 -Rainer Weichelt- 

 Erster Beigeordneter 

______________________________________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 


